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An den 
Minister der Finanzen 
Herrn Dr. Marcus Optendrenk 
Jägerhofstraße 6 
40479 Düsseldorf 
 

   

Per Mail: marcus.optendrenk@fm.nrw.de   

Inflationsausgleichsprämie 21. Februar 2023 

 

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Optendrenk, 

 

bereits Ende letzten Jahres haben sich unsere Mitgliedsgewerkschaften an die Landes-
regierung gewendet mit der Forderung nach einer Inflationsausgleichsprämie für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Auch bei unserem gemeinsamen Gespräch im 
Januar haben wir das Thema noch einmal erörtert. Eine befriedigende Antwort auf 
unsere Forderung steht allerdings bis heute aus.  

 

Aus unserer Sicht drängt das Thema jedoch. Auch im Januar waren die Inflationswerte 
wieder auf Rekordhoch. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, unabhängig von ih-
rem Status, leisten täglich unverzichtbare Arbeit und halten den Laden am Laufen. Als 
Arbeitgeber sehen wir die Landesregierung in der Pflicht, ihren Beschäftigten mit einer 
Inflationsausgleichsprämie in diesen herausfordernden Zeiten unter die Arme zu grei-
fen. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt! Ein Warten auf die nächste Tarif- und Besoldungs-
runde Ende des Jahres kommt nicht in Betracht. Natürlich ist das beste Rezept gegen 
Inflation eine dauerhafte tabellenwirksame Erhöhung der Einkommen. Doch bis zur 
Tarif- und Besoldungsrunde ist es noch lange hin. Das Geld fehlt aber jetzt in den 
Portemonnaies der Kolleginnen und Kollegen. Die andauernde dramatische Inflation 
führt bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst jetzt zu deutlichen Reallohn- und 
Kaufkraftverlusten, die ausgeglichen werden müssen.  

 

Andere Arbeitgeber haben es vorgemacht und einen entsprechenden Ausgleich ge-
zahlt. Die Landesregierung steht bei Ihren Beschäftigten in der Pflicht nun schnell und 
unbürokratisch für spürbare Entlastung zu sorgen, auch als Ausdruck der Wertschät-
zung des Arbeitgebers gegenüber aktiven und ehemals Beschäftigten. 

 



  

Seite 2 von 2 des Schreibens vom 21.02.2023 

 

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit einer steuer- und sozialversicherungsfreien Infla-
tionsausgleichsprämie ja ausdrücklich dafür geschaffen, zusätzlich zur üblichen Tarif-
erhöhung eine Entlastung für die Beschäftigten zu schaffen. 

 

Gerne sind wir bereit, mit Ihnen in einem Spitzengespräch gemeinsam mit unseren 
Mitgliedgewerkschaften das Thema noch einmal kurzfristig zu erörtern. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anja Weber 


